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Wasserrecht; 
Einleiten des mechanisch-biologisch-chemisch behandelten Abwassers aus der Kläranlage des Abwas-
serzweckverbandes Hungerbachtal in die Ammer  
(staatseigenes Gewässer I. Ordnung) 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
Vom Abwasserzweckverband Hungerbachtal – mit Sitz in der Hauptstraße 32 der Verwaltungsgemeinschaft Huglfing in 
82386 Huglfing, wurde die wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten des gereinigten Abwassers aus der Kläranlage 
Hungerbachtal in die Ammer (staatseigenes Gewässer I. Ordnung) beantragt. 
 
Die gehobene Erlaubnis zur Einleitung des Abwassers in die Ammer wurde mit Bescheid des Landratsamtes Weilheim-
Schongau vom 19.01.2023, AZ: 632-41.4.-152 erteilt. 
 
Je eine Ausfertigung der gehobenen Erlaubnis vom 19.01.2023 nebst Rechtsbehelfsbelehrung und je ein Plansatz liegt 
in der Zeit vom 06.02.2023 bis einschließlich 20.02.2023 während der üblichen Dienststunden 
 
- in den Räumen der Verwaltungsgemeinschaft Huglfing, derzeit erreichbar Dorfstraße 20 in 82386 Oberhausen 
 
- im Landratsamt Weilheim-Schongau, Dienststelle Schongau, Münzstr. 33 – Sachbereich Wasserrecht 2. Stock, 

86956 Schongau 
 
zur Einsicht aus.  

 
-> (bitte untenstehende Hinweise beachten) 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der vorbezeichnete Bescheid des Landratsamtes Weilheim-Schongau vom 
19.01.2023 als zugestellt (Artikel 74 Abs. 4 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes – BayVwVfG – in 
der jeweils gültigen Fassung). 
 
Hinweis: 

mailto:h.rehbehn@lra-wm.bayern.de
http://www.weilheim-schongau.de/
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Der vorgenannte Bescheid kann auch im Internet unter http://www.weilheim-schongau.de/aktuelles/bekanntmachungen 
eingesehen werden. 
Sollte eine Einsichtnahme des Bescheids in der Kommune / dem Landratsamt nicht möglich sein, kann gemäß § 3 Abs. 
1 Plansicherstellungsgesetz (PlanSiG) die Auslegung durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt werden. Wir ver-
weisen daher ausdrücklich auf die Internetseite des Landratsamtes, wo die Planunterlagen eingesehen werden können. 
 
Schongau, den 19.01.2023 
Landratsamt Weilheim-Schongau 
-Wasserrecht- 
 
Gröndahl 
 
 
Wasserrecht; Wasserversorgung Gemeinde Burggen; Landkreis Weilheim-Schongau 
 
Antrag der Gemeinde Burggen auf wasserrechtliche Bewilligung zur Entnahme und Zutageförderung von 
Grundwasser aus dem Brunnen II Ingenried und Antrag auf Neuausweisung des Wasserschutzgebietes 
 

Erörterungstermin 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
Von der Gemeinde Burggen wurde die erneute wasserrechtliche Bewilligung für die Entnahme und Zutageförderung 
von Grundwasser aus dem Brunnen II Ingenried beantragt. Gleichzeitig wurde die Neuausweisung des entsprechenden 
Wasserschutzgebietes beantragt. Das entnommene Grundwasser aus dem Brunnen II Ingenried soll der öffentlichen 
Wasserversorgung der Gemeinde Burggen dienen. Der Brunnen II Ingenried befindet sich ca. 500 m südlich der Ge-
meinde Ingenried und ca. 250 m nördlich der Bundesstraße B 472 auf Flur-Nr.: 1800/1 der Gemarkung und Gemeinde 
Ingenried. Das beantragte Wasserschutzgebiet gliedert sich in eine weitere Schutzzone W III, eine engere Schutzzonen 
W II und einen Fassungsbereich W I und erstreckt sich über Bereiche der Gemarkung Ingenried. Durch die nötige 
Erweiterung der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes sind Teilbereiche der Gemarkung Ingenried betroffen, die 
nicht im bisherigen Wasserschutzgebiet liegen. 
 
Im Zuge der förmlichen Wasserrechtsverfahren wurden fachliche Stellungnahmen/Gutachten eingeholt; daneben wur-
den auch Einwendungen/Bedenken von Beteiligten vorgebracht. 
 
Nach den Vorgaben des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes ist deshalb ein Erörterungstermin durchzuführen. 
 
Dieser Termin findet am 
 

Montag, den 27.02.2023 
ab 09:00 Uhr im Turmsaal   

Münzstraße 48, 86956 Schongau 
(Zugang über Außentreppe) 

 
statt. 
 
Die Teilnahme am Erörterungstermin ist jedem, der sich von den geplanten Vorhaben betroffen fühlt, freigestellt. Die 
Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich; diese ist ggf. durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen und 
zu den Akten des Landratsamtes Weilheim-Schongau zu geben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten an dem Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt 
werden kann, dass verspätete Einwendungen bei der Erörterung und Entscheidung unberücksichtigt bleiben können 
und dass das Anhörungsverfahren mit dem Schluss der Erörterung beendet ist. Durch die Teilnahme entstehende Auf-
wendungen, auch solche für einen Bevollmächtigten, können nicht erstattet werden. 
 
Hinweis: 
 
Diese Bekanntmachung des Erörterungstermins kann auch im Internet unter https://www.weilheim-schongau.de/aktu-
elles/bekanntmachungen/ eingesehen werden. 
 
Schongau, den 24.01.2023 
Landratsamt Weilheim-Schongau 
-Wasserrecht- 
 
Faber
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